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Motion Fraktion SVP (Alexander Feuz/Roland Jakob, SVP): Schauplatzgasse: 
Verbesserung des Fussgängerschutzes durch Verbot des Velogegenver-
kehrs! 

 

 

Die Schauplatzgasse ist seit längerem für den Velogegenverkehr geöffnet worden. Diese Neureg-

lung hat sich nicht bewährt. 

Die Einführung des Velogenverkehrs führt insbesondere für Fussgänger vermehrt zu äusserst ge-

fährlichen Situationen: Nicht nur mit den örtlichen Verhältnissen nicht vertraute Personen, sondern 

auch Passanten, die z.B. aus einen Geschäft heraus oder vom Trottoir her die Strasse überqueren, 

werden oft von den in Gegenrichtung unvermittelt kommenden Velofahrern überrascht. Dadurch 

können sich heikle Situationen für alle Beteiligten ergeben; dies insbesondere an Marktagen. Das 

schöne Einkaufserlebnis bei den Marktständen und das Einkaufen darf nicht durch den riskanten 

Velogegenverkehr gefährdet werden. 

Am Abend werden zudem Passanten von Velofahrern, die leider nur allzu oft ohne Licht unterwegs 

sind, an der Schauplatzgasse überrascht. Seit der vermehrten Zirkulation von raschen und fast 

geräuschlosen E-Bikes hat sich die Situation für die Fussgänger sogar noch erheblich zugespitzt. 

Für Velofahrer ist es sehr zumutbar, abzusteigen und das Velo auf diesem kurzen Abschnitt zu 

stossen oder über die Gurtengasse/Bundesgasse zu fahren. Der Fussgängerschutz in diesem 

Bereich zu verbessern. 

Der Gemeinderat wird aufgefordert, die folgenden Massnahmen zu erlassen: 

1. Es sei der Gegenverkehr in der Schauplatzgasse im Sinne der Verbesserung des Fussgänger-

schutzes zu verbieten 

2. Es sei an Tagen, an denen Veranstaltungen in der Schauplatz oder Gurtengasse durchgeführt 

werden, insbesondere zu den Marktzeiten der Velogegenverkehr zu verbieten 

3. Massnahmen zu erlassen, um die Fussgänger in diesem Bereich vor fehlbaren Velofahrern zu 

schützen 

4. Sich beim Kanton und den zuständigen Stellen dahingehend einzusetzen, dass die Velofahrer 

vermehrt kontrolliert und fehlbare Velofahrer sanktioniert werden. 

 

Bern, 17. März 2016 

Erstunterzeichnende: Alexander Feuz, Roland Jakob 

Mitunterzeichnende: Hans Ulrich Gränicher, Manfred Blaser, Henri-Charles Beuchat 

 


